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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Äussere Sicherheit

Lange bevor der Bundesrat Mitte Juni 2016 mit seiner Medienkonferenz den
Abstimmungskampf zum Nachrichtendienstgesetz offiziell eröffnete, wurde das Thema
breit in der Öffentlichkeit diskutiert. Anlass dazu boten etwa die Terroranschläge in
Brüssel vom 22. März 2016, in deren Nachgang bürgerliche Sicherheitspolitikerinnen
und -politiker den Bundesrat dazu aufforderten, dem Nachrichtendienst per
dringlichem Bundesbeschluss schleunigst zu den notwendigen Kompetenzen zu
verhelfen. Man könne nicht warten, bis das neue NDG nach der
Referendumsabstimmung vom September in Kraft treten könne; die jüngsten Anschläge
hätten gezeigt, «dass die Bedrohung durch Terrorismus real ist», erklärte die
Präsidentin der SiK-NR, Ida Glanzmann-Hunkeler (cvp, LU), gegenüber der NZZ. In
Zeiten wie diesen sei es «unsinnig», dass der NDB in seiner Arbeit behindert werde,
zitierte die «Tribune de Genève» dazu SiK-SR-Präsident Isidor Baumann (cvp, UR). Der
NDB sei momentan «blind und taub», mahnte der Genfer Sicherheitsdirektor Pierre
Maudet (GE, fdp) an gleicher Stelle. Obschon die Forderung unerfüllt verhallte, lagen die
Hauptargumente für das neue Nachrichtendienstgesetz damit schon einmal auf dem
Tisch.

Dass ein grosser Teil der Schweizer Bevölkerung ähnlich dachte, zeigte die im Mai
veröffentlichte Studie «Sicherheit 2016» der ETH Zürich. Darin schätzten rund drei
Viertel der Befragten die weltpolitische Lage (eher) pessimistisch ein, wobei die
Erhebungen bereits im Januar und damit vor den Terrorattacken in Brüssel
stattgefunden hatten. Damit einher gingen ein gegenüber dem Vorjahr gestiegenes
subjektives Unsicherheitsempfinden sowie die klare Unterstützung von Massnahmen
zur Wahrung der inneren Sicherheit wie Datensammlungen über verdächtige Personen,
Armeeeinsätze zur Sicherstellung von Ruhe und Ordnung, die Aufstockung der
Polizeikorps, Videoüberwachung im öffentlichen Raum oder vorsorgliche Verhaftungen.
Von einer gewissen Ambivalenz zeugten die Antworten zum Verhältnis von Freiheit und
Sicherheit: 55 Prozent der Befragten waren der Meinung, dass der Staat die Sicherheit
der Bevölkerung auch auf Kosten der persönlichen Freiheit garantieren solle,
gleichzeitig würden sich aber ebenfalls 55 Prozent für Freiheit statt Sicherheit
entscheiden, wenn sie gezwungen wären, eins der beiden zu wählen. Zwei Drittel
befürworteten aber die Terrorismusbekämpfung auch unter Einschränkung der
persönlichen Freiheit – ein Ergebnis, das «Wasser auf die Mühlen der Befürworter» des
neuen NDG sei, wie das St. Galler Tagblatt resümierte.

Weiteren Impetus fand die Befürworterseite in der Tatsache, dass sich offenbar auch
der IZRS an der Unterschriftensammlung gegen das NDG beteiligt hatte, wie die
Luzerner Zeitung Mitte Juni bekannt machte. Die umstrittene islamische Organisation
sehe im NDG ein «Vehikel gegen Muslime», in dessen Fokus «je nach politischem
Klima» auch andere Gruppen geraten könnten, weshalb Mediensprecher Qaasim Illi zur
Unterschrift gegen das NDG aufgerufen habe. Im Einsatz für das NDG sah man sich
dadurch bestätigt, denn es sei «bezeichnend», dass «ein Verein wie der IZRS, der
selber im Fokus des NDB stehen könnte», gegen das Gesetz mobil mache, zitierte die
Zeitung Ida Glanzmann-Hunkeler. Sogar Bundesrat Guy Parmelin sollte den Widerstand
des IZRS einige Tage später vor den Medien lakonisch als «beste Werbung für das
Gesetz» bezeichnen. Die Gegenseite distanzierte sich derweil von «diesen
Extremisten», wie SP-Sprecher Michael Sorg betonte; man sei nicht verbündet und
stehe in keinerlei Kontakt. Aus dem Abstimmungskampf wollte sich der IZRS denn auch
heraushalten, wie er über eine Sprecherin verlauten liess. 

Auf der Pro-Seite stand neben dem Bundesrat ein überparteiliches Ja-Komitee, das
Parlamentarierinnen und Parlamentarier aller grösseren Parteien ausser den Grünen
vereinte. Im Laufe der Kampagne sprachen sich zudem die Ost- und Westschweizer
Konferenzen der Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren sowie die
Regierungsräte der Kantone Zürich und Schaffhausen für das NDG aus. Das
Hauptargument für das neue Gesetz war, dass die Mittel des schweizerischen
Nachrichtendienstes an die aktuelle Bedrohungslage angepasst werden müssten, denn
mit seinen heutigen Instrumenten könne er die Schweiz nicht ausreichend vor den sich
ständig verändernden und komplexer werdenden Gefahren schützen. Der NDB sei

BUNDESRATSGESCHÄFT
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schlicht «überholt», konstatierte FDP-Nationalrätin Corina Eichenberger (fdp, AG)
gegenüber der Presse. Klar könne das Risiko nicht vollständig eliminiert werden, aber es
seien schon viele Attentate dank Überwachung verhindert worden, pries SVP-
Ratskollege Raymond Clottu (svp, NE) die neuen Überwachungsmöglichkeiten an. Als die
Ziele des NDG nannte Verteidigungsminister Guy Parmelin einerseits die präventive
Überwachung der «gefährlichsten Individuen» (NZZ) sowie andererseits die
Erschwerung von Cyberangriffen und -spionage, wie im Fall der Ruag, der Anfang 2016
aufgedeckt worden war. Als weiteren Vorzug des neuen Gesetzes hob NDB-Chef Markus
Seiler die Vereinfachung der internationalen Zusammenarbeit in der
Terrorismusbekämpfung hervor. Gleichzeitig warnte er vor einer Schwächung der
internationalen Stellung der Schweiz, sollte das Gesetz abgelehnt werden, denn je
weniger eigene nachrichtendienstliche Erkenntnisse die Schweiz habe, umso grösser
sei die Gefahr, von ausländischen Geheimdiensten instrumentalisiert zu werden. Es sei
aber mitnichten die Absicht des neuen Gesetzes, alle Bürgerinnen und Bürger zu
überwachen und selbstverständlich müsse Missbrauch verhindert werden, betonte
Bundesrat Parmelin weiter. Auch das Komitee erklärte, umfassende
Kontrollmechanismen und eine gut ausgebaute Aufsicht über den Nachrichtendienst
verhinderten, dass ein Überwachungsstaat geschaffen werde. Die Befürworterinnen
und Befürworter wurden nicht müde zu betonen, dass das NDG das Gleichgewicht
zwischen individueller Freiheit und Sicherheit wahre und letztlich schlicht notwendig
sei – oder mit den Worten von SP-Nationalrätin Rebecca Ruiz (sp, VD) in der «Tribune
de Genève»: «Wir können nicht bei Windows 95 und Walkie-Talkies bleiben.» Der
Status quo sei eine Reaktion auf den Fichenskandal in den 1990er-Jahren gewesen,
erklärte auch EDÖB Adrian Lobsiger gegenüber der Sonntagszeitung. Seither hätten sich
die Welt verändert und die Sicherheitslage verschärft. Auch er bezeichnete das NDG als
«Kompromiss zwischen Freiheit und Sicherheit», liess sich aber nicht auf eine explizite
Abstimmungsempfehlung hinaus. Zum frühen Zeitpunkt des offiziellen Kampagnenstarts
Mitte Juni sagte Bundesrat Parmelin, er wolle eine «pädagogische»
Abstimmungskampagne führen, um der Bevölkerung angesichts des heiklen und
komplexen Themas genau zu erklären, was die Neuerungen seien und warum sie nötig
seien.

Die Kontra-Seite bestand hauptsächlich aus dem Referendumskomitee «Bündnis gegen
den Schnüffelstaat», das von den Grünen, der SP, den Juso, der Piratenpartei, der
Gewerkschaft Syndicom, der Digitalen Gesellschaft, dem Verein Grundrechte.ch sowie
dem Chaos Computer Club unterstützt wurde. Ein bürgerlich geprägtes Gegenkomitee
um die bürgerlichen Jungparteien, kritische Parlamentarierinnen und Parlamentarier
von SVP bis GLP sowie die Operation Libero, das liberale Argumente gegen das NDG
anführen wollte, zerbrach hingegen, bevor es sich formieren konnte. Man habe das NDG
gleichzeitig mit dem BÜPF bekämpfen wollen, aber mit dem Scheitern des BÜPF-
Referendums sei die Gruppe auseinandergefallen, schilderte der Koordinator und
stellvertretende SGV-Direktor Henrique Schneider dem St. Galler Tagblatt. So
dominierten denn auch die von links geäusserten Bedenken das Argumentarium der
Gegnerschaft. Weil es dem NDB erlaube, auf Basis blosser Vermutungen zu agieren,
gehe das neue Nachrichtendienstgesetz zu weit, so das Hauptargument des Nein-
Lagers. Juso-Präsidentin Tamara Funiciello nannte das NDG einen «Schritt Richtung
Massenüberwachung». Mit dem Gesetz würden alle Bürgerinnen und Bürger zu
Verdächtigen gemacht, sodass der NDB letztlich jeden zum potenziellen Terroristen
«emporstilisieren» könne, kritisierte der Präsident des Vereins Grundrechte.ch, Viktor
Györffy. Das von der Befürworterseite propagierte Gleichgewicht zwischen individueller
Freiheit und Sicherheit konnte die Gegnerschaft nirgends erkennen. Mit der Stärkung
des Nachrichtendienstes kreiere man nur eine «Illusion von Sicherheit», bemängelte
der Grüne Nationalrat Balthasar Glättli (gp, ZH). Die Attentäter von Paris und Brüssel
seien sehr wohl nachrichtendienstlich oder polizeilich bekannt gewesen, aber
nichtsdestotrotz hätten die Anschläge nicht verhindert werden können. Dass eine
parlamentarische oder juristische Kontrolle die Aktivitäten des NDB und damit die
Eingriffe in die Grundrechte wirklich begrenzen könne, sei ebenfalls «illusorisch», so
Györffy weiter. Glättli sah das Gesetz ausserdem – sowohl aufgrund der
Zusammenarbeit mit ausländischen Nachrichtendiensten als auch wegen der
Möglichkeit zum Eindringen in ausländische Computersysteme – als Gefahr für die
Neutralität der Schweiz. Zudem missbilligte die Gegnerschaft, dass der Staat durch den
Kauf von Trojanern den Schwarzmarkt für Sicherheitslücken und das organisierte
Verbrechen fördere.

Insgesamt verlief die öffentliche Debatte über lange Zeit unaufgeregt und angesichts
der Tragweite des Themas eher spärlich. Erst rund drei Wochen vor dem
Abstimmungssonntag, im Anschluss an die SRF-«Arena» zum NDG, gewann sie «doch
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noch etwas an Temperatur», wie der Tages-Anzeiger kommentierte. Dabei stand das
Instrument der Kabelaufklärung im Fokus, in der die Gegenseite nichts anderes als die
verdachtsunabhängige Massenüberwachung erkannte. Die Beteuerung, es werde nur
der grenzüberschreitende, nicht aber der inländische Internetverkehr überwacht, sei
bedeutungslos, da etwa sehr viele E-Mails über ausländische Server verschickt würden,
auch wenn sich Sender und Empfänger in der Schweiz befänden. Ein viel genanntes
Argument gegen diese Art der Überwachung war die Suche nach der sprichwörtlichen
Nadel im Heuhaufen, die eben nicht einfacher werde, wenn man den Heuhaufen
vergrössere. NDG-Fürsprecherin Corina Eichenberger hielt dem in der «Tribune de
Genève» entgegen, man werde im Internetverkehr schon nach sehr eng definierten
Schlagworten suchen, und nicht einfach nach «Islam» oder «Bombe». Ausserdem
führte die Pro-Seite an, der NDB verfüge gar nicht über genug Ressourcen für eine
solche Massenüberwachung. Der Bundesrat sprach bis zuletzt von rund zehn Fällen pro
Jahr, in denen bewilligungspflichtige Beschaffungsmassnahmen eingesetzt würden, wie
er auch schon dem Parlament erklärt hatte. In den Medien wurde diese Zahl jedoch in
Zweifel gezogen, da sich seit den parlamentarischen Beratungen die Bedrohungslage
durch vermehrte Anschläge in Europa – die bisher folgenschwersten in Paris und
Brüssel – und die zunehmende Anzahl Dschihad-Reisender aus der Schweiz verschärft
habe. Während das VBS die Zahl als Durchschnittswert, der mit der Bedrohungslage
variieren könne, verteidigte, sprach Ida Glanzmann-Hunkeler eher von 20 bis 25 Fällen
pro Jahr, wobei diese Schätzung nicht statistisch extrapoliert, sondern «mehr ein
Gefühl» sei, wie sie gegenüber dem Tages-Anzeiger erklärte. NDG-Gegner Balthasar
Glättli sah in diesem Zahlenwirrwarr gemäss St. Galler Tagblatt ein Indiz dafür, dass «die
staatlichen Schnüffler wesentlich hungriger» seien, als sie es «vor der Abstimmung
zugeben» wollten. Wie der Tages-Anzeiger feststellte, wurde der Abstimmungskampf
gegen Ende zum «Streit der Begrifflichkeiten», der sich vor allem um die Definition von
Massenüberwachung drehte. Es sei die Antwort auf die von Beat Flach (glp, AG) in der
«Arena» gestellte Frage, ob es wirklich so furchtbar sei, dass in Zukunft alles zuerst
durch den Filter des NDB gehe, die Befürworter und Gegner des NDG trenne,
konstatierte dieselbe Zeitung.

Die ab Mitte August durchgeführten Umfragen zeigten schon von Anfang an eine breite
Unterstützung von knapp 60 Prozent für das NDG, die bis zur letzten Umfragewelle
Mitte September ungefähr konstant blieb. Als wichtigste Argumente identifizierten die
Befragungen die Befürchtung möglichen Missbrauchs neuer Technologien auf der Pro-
sowie den mangelhaften Schutz der Privatsphäre auf der Kontra-Seite. Bei den
bürgerlichen Parteien wollte die Mehrheit der Basis Ja stimmen, während die
Anhängerschaft der linken Parteien mehrheitlich ein Nein einlegen wollte. Damit hatte
das NDG gute Voraussetzungen, das Referendum ungefährdet zu passieren. 1

Datenschutz und Statistik

Der Totalrevision des Datenschutzgesetzes und der Änderung weiterer Erlasse zum
Datenschutz nahm sich in der Herbstsession 2019 der Nationalrat als Erstrat an. Das ein
Jahr zuvor verabschiedete und am 1. März 2019 in Kraft getretene Schengen-
Datenschutzgesetz, das aus Gründen der zeitlichen Dringlichkeit zunächst nur die
Schengen-relevanten Anpassungen umsetzte, wird mit der Annahme des
totalrevidierten Gesetzes wieder ausser Kraft treten. Mit der Totalrevision sollen über
die Schengen-Anforderungen hinausgehend einerseits die Schwächen des heutigen
Datenschutzrechts, das noch aus einer Zeit vor dem Internet stammt, behoben und
andererseits die Entwicklungen auf EU- und Europarats-Ebene aufgenommen werden.
Besonders bedeutsam für die Schweiz ist hierbei, von der EU weiterhin als Drittstaat
mit angemessenem Datenschutzniveau anerkannt zu werden. Ansonsten, so wurde
befürchtet, wäre die Schweizer Wirtschaft mit erheblichen Wettbewerbsnachteilen
konfrontiert, da Schweizer Unternehmen nicht mehr so einfach Daten mit Firmen in der
EU austauschen könnten. Bis im Mai 2020 wird die EU die Äquivalenz des Schweizer
Datenschutzes beurteilen, was eine gewisse Dringlichkeit für die Revision gebietet.
Wie schwierig dieses Unterfangen werden würde, hatte sich schon in der
vorberatenden SPK-NR abgezeichnet: Nur mit Stichentscheid des Präsidenten Kurt Fluri
(fdp, SO) hatte sich die Kommission im August 2019 durchgerungen, die Vorlage nach
mehr als einem Jahr Arbeit überhaupt vors Ratsplenum zu bringen. Die wichtigsten
Anpassungen der Kommission am bundesrätlichen Entwurf waren die neu
einzuführende Direktwahl des EDÖB durch die Bundesversammlung, die Einführung
eines Rechts auf Datenportabilität, die Anpassung der Definition der besonders
schützenswerten Personendaten sowie der Verzicht auf eine besondere Regelung für
den Umgang mit Daten verstorbener Personen und auf eine ausdrücklich erforderliche

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 25.09.2019
KARIN FRICK

01.01.90 - 01.01.20 3ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Einwilligung zum Profiling. Im Rahmen ihrer Beratungen hatte die SPK-NR zudem sechs
Motionen zur Vervollständigung der Datenschutzbestimmungen in weiteren Gesetzen
eingereicht.
Kurz vor der Debatte im Nationalrat hatte das Bundesamt für Justiz überdies eine Liste
dazu veröffentlicht, welche problematischen Differenzen es zwischen dem
Kommissionsvorschlag und den Anforderungen der EU sehe. Auch EDÖB Adrian
Lobsiger hatte in der Presse bezweifelt, dass das von der Kommissionsmehrheit
vorgeschlagene Gesetz mit dem verlangten Niveau der EU-
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) mithalten könne; beim Entwurf des Bundesrates
hätte er indes keine Probleme gesehen.
Während der strittige Vorschlag der Kommissionsmehrheit für die SVP bereits zu weit
ging, bemängelten SP, Grüne und GLP, er sei zu lasch. Wirtschaftsverbände drängten
unterdessen auf eine möglichst rasche, EU-konforme Lösung. So wurde im Vorfeld der
nationalrätlichen Debatte von den Mitte- und Linksparteien noch fieberhaft nach
Kompromissen gesucht, um den drohenden Absturz der Revision zu verhindern.

In der Eintretensdebatte in der grossen Kammer wurde von allen Seiten – ausser von
der SVP-Fraktion – betont, wie wichtig und notwendig das vorliegende Revisionsprojekt
sei, sowohl um den Datenschutz dem Internetzeitalter anzupassen als auch um den
Datenschutz auf ein der EU gleichwertiges Niveau zu bringen, auch wenn man in den
Details der Ausgestaltung verschiedene Ansichten vertrat. Die SVP betrieb hingegen
Fundamentalopposition gegen «diesen bürokratischen Unsinn», wie Fraktionsvertreter
Gregor Rutz (svp, ZH) das neue Gesetz nannte, denn es sei insgesamt, vor allem für KMU,
schlechter als das geltende Datenschutzgesetz – ein Argument, das wenig später durch
das Votum von FDP-Vertreter Kurt Fluri (fdp, SO) entkräftet werden sollte, der
berichtete, dass der Gewerbeverband die Stossrichtung der Kommissionsmehrheit
begrüsse und die Rückweisung nicht unterstütze. Mit der DSGVO verkaufe die EU laut
Rutz ihre Bürger für dumm, da sie «kein Mensch» verstehe. «Wir haben langsam genug
davon, jeden Unsinn aus der EU ungesehen zu übernehmen!», ärgerte sich der SVP-
Vertreter und rief das Ratsplenum auf, die Vorlage an den Bundesrat zurückzuweisen
mit dem Auftrag, sie zu entschlacken und EU-Vorschriften nur dort zu übernehmen, wo
es unumgänglich sei. Auch eine linke Minderheit hatte ursprünglich die Rückweisung,
allerdings an die Kommission, beantragt und diese beauftragen wollen, die
Vereinbarkeit der Vorlage mit dem Übereinkommen SEV 108 des Europarats, die
Äquivalenz mit dem EU-Datenschutzrecht, die Kompatibilität mit den Schengen-
Verträgen und die Nicht-Unterschreitung des heute geltenden Schutzniveaus
sicherzustellen. Um die doch eher dringliche Revision nicht unnötig zu verlangsamen
und um sich einer «produktiven Diskussion» nicht zu verschliessen, zog Cédric
Wermuth (sp, AG) diesen Antrag jedoch «im Sinne eines Vorschussvertrauensbeweises»
zurück und hoffte, das Gesetz während der Beratung noch auf eine den genannten
Forderungen nähere Linie bringen zu können. Der Rückweisungsantrag der SVP-
Minderheit wurde mit 120 zu 66 Stimmen (1 Enthaltung) deutlich verworfen; ausserhalb
der geschlossenen SVP-Fraktion sah niemand eine Rückweisung als den richtigen Weg
an.

Im Laufe der Detailberatung musste der Nationalrat über 45 Minderheits- und mehrere
Einzelanträge befinden, die zu einem beträchtlichen Teil die Unterstützung des
Bundesrates genossen – hauptsächlich immer dort, wo die Kommissionsmehrheit mit
ihrem Vorschlag einen schwächeren Datenschutz wollte als der Bundesrat und somit
das heute geltende Schutzniveau oder die Anforderungen der EU und/oder des
Europarats unterschreiten wollte. So war die Kommissionsmehrheit bestrebt, sowohl
die Daten über gewerkschaftliche Ansichten und Tätigkeiten als auch die Daten über
Massnahmen der sozialen Hilfe aus dem Katalog der besonders schützenswerten Daten,
für deren Bearbeitung besondere Anforderungen gelten, zu streichen. Während eine
bürgerliche Ratsmehrheit die Streichung der Daten über gewerkschaftliche Ansichten
und Tätigkeiten guthiess, schwenkte der Nationalrat bei den Daten über Massnahmen
der sozialen Hilfe – neben Sozialhilfedaten sind davon auch solche über
Sozialversicherungsmassnahmen bei Krankheit oder Unfall, Massnahmen der
Vormundschaftsbehörden oder KESB, die fürsorgerische Unterbringung in
psychiatrischen Kliniken, Ergänzungsleistungen und Prämienverbilligungen erfasst – auf
die Linie des Bundesrates zurück und beliess sie im Katalog. Grünen-Vertreter Balthasar
Glättli (gp, ZH) hatte zuvor mit Nachdruck klargemacht, dass deren Streichung für die
Grünen und die SP ein Grund wäre, dem Gesetz die Zustimmung zu verweigern. Eine
ähnliche Drohung sprach SVP-Fraktionssprecher Gregor Rutz aus, als die Einschränkung
des Geltungsbereichs des DSG auf natürliche Personen zur Debatte stand: Einem
Gesetz, das – anders als bisher – keinen Datenschutz für juristische Personen mehr
vorsehe, werde man «nie im Leben» zustimmen können. Alle anderen Fraktionen
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befanden den Schutz für juristische Personen durch andere gesetzliche Bestimmungen
jedoch als ausreichend und so glich der Nationalrat das DSG mit der Streichung des
Schutzes juristischer Personen an die europäischen Regeln an. Bei der Frage der
Anforderungen für das sogenannte Profiling zeichnete sich während der Diskussion ab,
dass man an diesem Tag keine zufriedenstellende Lösung finden würde. Für jegliche
Formen des Profilings, das die Aargauer Zeitung treffend als die «automatisierte
Auswertung von Daten, mit denen bestimmte Merkmale einer Person bewertet werden,
um etwa Vorhersagen über ihr künftiges Verhalten zu treffen» definierte, hatte der
Bundesrat eine ausdrückliche Einwilligung der betroffenen Person voraussetzen wollen,
wie sie auch zur Bearbeitung besonders schützenswerter Personendaten vorgesehen
war. Da das geltende Recht so eine Regelung für das Erstellen von
Persönlichkeitsprofilen umfasst, würde eine komplette Streichung der ausdrücklichen
Einwilligung zum Profiling, wie es die Kommissionsmehrheit vorgeschlagen hatte, ein
Rückschritt vom aktuellen Schutzniveau darstellen. In der Diskussion wurde
mehrheitlich anerkannt, dass verschiedene Formen des Profilings unterschieden
werden müssten, da es, wie es Balthasar Glättli erklärte, durchaus einen Unterschied
mache, ob Profiling zur Erstellung von passenden Bücherempfehlungen, zur
Abschätzung des Risikos für eine Versicherung oder zur Vorhersage der politischen
Entscheidungen einer Person gebraucht werde. Der Bundesrat unterstützte folglich
einen Einzelantrag Glättli, der eine ausdrückliche Einwilligung nur für ein Profiling mit
hohem Risiko für die Persönlichkeit oder die Grundrechte der betroffenen Person
vorsah. Die Fraktionen der Grünen, SP und GLP unterstützten diesen Antrag ebenfalls,
unterlagen jedoch der bürgerlichen Ratsmehrheit, die beim Vorschlag der
Kommissionsmehrheit ohne besondere Anforderungen für das Profiling blieb. Der
Nachhall der Diskussion war jedoch klar, dass sich der Ständerat noch einmal intensiv
mit dieser Frage auseinandersetzen müsse.
Betreffend die Informationspflicht bei der Beschaffung von Personendaten, die Regeln
für die Bekanntgabe von Personendaten ins Ausland, die Rechenschaftspflicht für
datenbearbeitende Unternehmen über die Einhaltung des Datenschutzrechts sowie das
Auskunftsrecht einer Person zu den über sie gesammelten oder bearbeiteten Daten
lehnte die Volkskammer einige von der Kommissionsmehrheit vorgeschlagene
Lockerungen ab und umschiffte somit ein paar der vielen Klippen im Hinblick auf den
Angemessenheitsbeschluss der EU. Die vom Bundesrat eingefügten Regelungen über
Daten von verstorbenen Personen erachtete der Rat jedoch als nicht notwendig und
strich mit bürgerlicher Mehrheit alle entsprechenden Bestimmungen aus dem Gesetz.
Ganz neu und weitgehend unbestritten verankerte der Nationalrat auf Vorschlag seiner
Kommissionsmehrheit ein Recht auf Datenportabilität, das heisst auf Datenherausgabe
und -übertragung, im Gesetz. Wie Bundesrätin Karin Keller-Sutter erklärte, habe der
Bundesrat mit dieser Neuerung eigentlich noch zuwarten wollen, bis erste Erkenntnisse
aus der konkreten Umsetzung dieses Rechts in der EU vorlägen; nichtsdestotrotz
unterstützte er den Vorschlag der Kommissionsmehrheit, einen Anspruch jeder Person
auf «die Herausgabe ihrer Personendaten in einem gängigen elektronischen Format
oder sogar deren Übertragung auf einen anderen Verantwortlichen zu verlangen», wie
Keller-Sutter das neue Recht erläuterte.
Zurückgehend auf eine entsprechende parlamentarische Initiative Leutenegger
Oberholzer (sp, BL; Pa.Iv. 16.409) änderte die grosse Kammer das Wahlverfahren des
EDÖB dahingehend, dass er neu von der Bundesversammlung gewählt und nicht mehr
durch den Bundesrat ernannt und vom Parlament nur bestätigt werden sollte.
Gleichzeitig wurden die Aufsichts- und Untersuchungskompetenzen des EDÖB bei
Datenschutzverstössen gestärkt. Diese Änderung sei von wesentlicher Bedeutung im
Hinblick auf den Angemessenheitsbeschluss der EU, wie Bundesrätin Keller-Sutter
betonte, denn nach bisher geltendem Recht besitze der EDÖB nicht nur weniger
Kompetenzen als die Datenschutzbehörden in Europa, sondern auch als andere
Aufsichtsbehörden des Bundes, zum Beispiel die Finma oder die Weko. Bei den
Strafbestimmungen legte der Nationalrat eine maximale Busse von CHF 250'000 für
Datenschutzverstösse fest. Ein neuer Straftatbestand für die Nichteinhaltung der
Mindestanforderungen an die Datensicherheit im Sinne einer Sorgfaltspflichtverletzung
wurde von der bürgerlichen Ratsmehrheit jedoch nicht goutiert, was laut Bundesrätin
Keller-Sutter für die EU-Angemessenheit problematisch sein könnte. Der letzte grosse
Zankapfel der Vorlage verbarg sich in den Schlussbestimmungen, namentlich in der
Frage zum Inkrafttreten des Gesetzes. Während die Kommissionsmehrheit das
Inkrafttreten um zwei Jahre nach Annahme des Gesetzes beziehungsweise nach
Verstreichen der Referendumsfrist verzögern wollte, beantragte eine Minderheit
Humbel (cvp, AG), wie üblich den Bundesrat das Inkrafttreten bestimmen zu lassen. Eine
solche Verzögerung sei bereits wegen der Schengen-relevanten Bestimmungen des
Gesetzes ein Problem und daher nicht im Interesse der Wirtschaft, was das Argument
der Kommissionsmehrheit gewesen war. Auf Empfehlung des Bundesrates und
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entgegen der geschlossenen SVP-Fraktion erteilte die grosse Kammer der zweijährigen
Inkrafttretensfrist eine Absage.

In der Gesamtabstimmung nahm der Nationalrat das totalrevidierte Datenschutzgesetz
mit 98 zu 68 Stimmen bei 27 Enthaltungen an. In den ablehnenden Stimmen spiegelte
sich vor allem die Opposition der SVP gegen das Gesetz. Demgegenüber hatte sich die
SP-Fraktion mehrheitlich enthalten und damit signalisiert, dass sie noch weitere
Nachbesserungen erwartete. Wirklich zufrieden mit dem Gesetz in vorliegender Form
war wohl niemand; in dieser Hinsicht sprach das Fazit von Kommissionssprecher
Matthias Jauslin (fdp, AG) Bände: «Wir haben jetzt eine Vorlage, die aus Sicht der
Kommission durchaus bearbeitbar ist.» 2

Institutionen und Volksrechte

Parlamentsorganisation

Im September präsentierte die NZZ das von Sotomo errechnete Parlamentarierrating
2015. Die ideologische Ausrichtung aller Parlamentsmitglieder wird mit Hilfe paarweiser
Vergleiche aller Parlamentarierinnen und Parlamentarier hinsichtlich ihres
Abstimmungsverhaltens berechnet. Die Skala reicht von -10 (ganz links) bis +10 (ganz
rechts). Die rechte Extremposition wurde im Rating 2015 von Pirmin Schwander (svp, SZ)
und Lukas Reimann (svp, SG) besetzt. Am linken Rand fand sich mit einem Wert von -9.5
Christine Häsler (gp, BE). 
Am deutlichsten rechts und zwar ohne Überschneidung mit anderen Fraktionen stand
die SVP, deren Mitglieder zwischen 6.3 (Jean-Pierre Grin, VD) und 10 positioniert
wurden. Die FDP-Mitglieder schwankten zwischen 1.6 (Christa Markwalder, BE) und 4.1
(Hans-Peter Portmann, ZH) und überschnitten sich damit sowohl mit der BDP (0.9:
Rosmarie Quadranti, ZH bis 2.1: Urs Gasche, BE) als auch teilweise mit der CVP, bei der
Gerhard Pfister (ZG) und Ruedi Lustenberger (LU) mit dem Wert von 3.0 den rechten
und Jacques Neirynck (VD) mit -1.6 den linken Rand abdeckten. Die beiden EVP-
Vertreterinnen, die der CVP-EVP-Fraktion angehören, waren dabei pointierter links (-
2.8) als der Rest der CVP-Fraktion. Die GLP-Fraktion zeigte sich ziemlich geschlossen
und links der Mitte. Bei den Grünliberalen wurden die Extreme von Thomas Böhni (TG,
-1.7) und Martin Bäumle (ZH, -1.2) eingenommen. In ihrem Gesamtwert von -8.0
deckungsgleich zeigten sich die Grünen und die SP. Während die Genossinnen und
Genossen Extremwerte zwischen -9.1 (Carlo Sommaruga, GE und Susanne Leutenegger
Oberholzer, BL) und -5.7 (Daniel Jositsch, ZH) einnahmen, fanden sich bei den Grünen
Christine Häsler (-.9.5) und Yvonne Gilli (SG, -6.8) an den Fraktionspolen. 
Der Median des gesamten Nationalrats lag bei 0.8; das Parlament politisierte also leicht
rechts der Mitte. Die Studie stellte bei der Analyse der gesamten 49. Legislatur
allerdings im Vergleich mit der 48. Legislatur einen Linksrutsch fest. Insbesondere in
der Verkehrs- und Energiepolitik habe Mitte-Links erfolgreich koaliert.  

Erstmals konnte aufgrund der neu eingeführten elektronischen Stimmanlage auch der
Ständerat vermessen werden. Insgesamt zeigte sich in der kleinen Kammer eine
wesentlich schwächere Polarisierung als bei der Volksvertretung. Zwar gab es auch im
Ständerat Extrempositionen –  Robert Cramer (gp, GE) mit -9.6 zur Linken und Peter
Föhn (svp, SZ) mit 9.6 zur Rechten –, die überwiegende Mehrheit der Ständerätinnen
und Ständeräte fanden sich aber zwischen den Werten -4 bis +5. 3
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Ende November erschien das NZZ-Parlamentarierrating 2016 und bildete das erste
Jahr nach den Wahlen 2015 ab. Der Rechtsrutsch der Wahlen zeichnete sich im Rating
deutlich ab. Der Median der Positionen aller Parlamentarierinnen und Parlamentarier,
die aufgrund paarweiser Vergleiche des Abstimmungsverhaltens während  der vier
vergangenen Sessionen errechnet werden, rückte auf der Skala von -10 (absolut links)
bis + 10 (absolut rechts) von 0.8 (2015) auf 1.7. Gleich drei SVP-Fraktionsmitglieder
nahmen die rechte Extremposition (10) ein: Marcel Dettling (SZ), Erich Hess (BE) und,
wie bereits 2015, Pirmin Schwander (SZ). Lisa Mazzone (gp, GE) positionierte sich mit
einem Wert von -9.6 am linken Extrempol. 
Vom Rechtsrutsch habe – gemessen an der Anzahl gewonnener Abstimmungen im Rat –
vor allem die FDP, kaum aber die SVP profitiert, so die Studie. Bei den Parteien zeigten
sich insgesamt nur leichte Verschiebungen. So hatte sich die SVP noch einmal nach
rechts verschoben und nahm insgesamt den Wert 8.0 ein (2015: 7.7.). Jean-Pierre Grin
(VD) besetzte mit 6.3 die moderateste Position in der Volkspartei. Damit war er
dennoch ziemlich weit vom am meisten rechts stehenden FDP-Fraktionsmitglied
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entfernt: Bruno Pezzatti (ZG) erreichte einen Wert von 3.4. Den linken Rand der FDP,
die sich im Vergleich zu 2015 nicht verändert hatte und fraktionsübergreifend konstant
bei 2.2 blieb, nahm erneut Christa Markwalder mit 1.4 ein. Damit war die Bernerin leicht
linker positioniert als Daniel Fässler (AI), der mit 1.9 den rechten Rand der CVP besetzte.
Den Gegenpol bei den Christlichdemokraten nahm Barbara Schmid-Federer (ZH) mit
-0.9 ein. Auch die CVP blieb im Vergleich zu 2015 konstant bei 0.6. Innerhalb des
Spektrums der CVP-EVP-Fraktion fand sich die BDP (0.9: Hans Grunder, BE bis -0.5:
Rosmarie Quadranti, ZH), die leicht nach links gerutscht war (0.2). Deutlich am linken
Rand der CVP-Fraktion positionierte sich die EVP mit Maja Ingold (ZH, -2.8) und
Marianne Streiff-Feller (BE, -3.1). Einen Linksrutsch verzeichnete auch die GLP, die sich
bei -2.7 positionierte und sich wie schon 2015 sehr geschlossen zeigte. Nur gerade 0.5
Skalenpunkte trennten Kathrin Bertschy (BE, -2.8) von Martin Bäumle (ZH, -2.3). Etwas
geschlossener als 2015 zeigte sich auch die SP, die fraktionsübergreifend bei -8.3 zu
liegen kam. Chantal Galladé (ZH, -6.6) fuhr dabei den sozialliberalsten Kurs. Gleich drei
Fraktionsmitglieder positionierten sich beim linken Extremwert der SP, bei  -9.1: Bea
Heim (SO), Susanne Leutenegger Oberholzer (BL) und Silvia Schenker (BS). Die Grünen
schliesslich positionierten sich insgesamt bei -9.0 und die Fraktionsmitglieder
überlappten sich stark mit der SP: Daniel Brélaz (VD, -7.9) zeigte sich dabei sogar noch
etwas rechter als die gesamte SP. 
Die Forschungsstelle Sotomo, welche das Rating durchführte, wertete auch 2016 den
Ständerat aus. Erneut zeigte sich eine geringere Polarisierung als in der grossen
Kammer. Zwar lagen auch in der kleinen Kammer die Extremwerte weit auseinander,
Lilian Maury Pasquier (sp, GE, -9.5) und Peter Föhn (svp, SZ, 9.8) fanden sich aber
ziemlich alleine auf weiter Flur. Alle anderen Ständeratsmitglieder befanden sich
zwischen -6.2 (Christian Levrat, sp, FR) und 7.3 (Hannes Germann, svp, SH). 4

Ranglisten haben etwas Eingängiges: Mit ihrer Hilfe lassen sich vermeintliche
Unterschiede fest- und darstellen. So versuchen öfters auch die Medien
Parlamentarierinnen und Parlamentarier einzuordnen und zu vergleichen. 2017
präsentierte die Sonntagszeitung ein Parlamentarierrating, mit welchem der Einfluss
aller Parlamentsmitglieder gemessen werden sollte, und die NZZ wartete mit ihrem
jährlichen Links-Rechts-Rating auf.
Der Einfluss wurde in der Sonntagszeitung anhand der Kommissionszugehörigkeit, der
in den Räten vorgebrachten Voten, der Anzahl erfolgreicher politischer Vorstösse, der
Ämter im Rat und in der Partei, der Medienpräsenz und dem ausserparlamentarischen
Beziehungsnetz gemessen. Zwar wies die Zeitung nicht aus, wie sie diese Elemente
miteinander verknüpfte und gewichtete, die Rangliste diente ihr aber als Grundlage für
immerhin drei ganze Zeitungsseiten. Laut den Berechnungen war SP-Parteipräsident
Christian Levrat (FR) in den Jahren 2015–2017 der einflussreichste Parlamentarier,
gefolgt von Pirmin Bischof (svp, SO) und Gerhard Pfister (cvp, ZG). Die «Flop 15» – so die
Sonntagszeitung – wurden angeführt von Géraldine Marchand-Balet (cvp, VS), Hermann
Hess (fdp, TG) und David Zuberbühler (svp, AR). Die Rangierungen verleiteten die
Zeitung zu weiteren Analysen: So sei der Einfluss der SVP und der FDP, gemessen am
Anteil Fraktionsangehöriger unter den Top 50, verglichen mit dem Rating 2014
gestiegen und der Einfluss des Kantons Zürich gesunken. Mit einem Vergleich der
Rangliste hinsichtlich Medienpräsenz und dem Gesamtrang konnte die Zeitung zudem
«die grössten Blender» ausmachen. Zwar häufig in den Medien, aber sonst nur wenig
einflussreich waren laut dieser Berechnung etwa Tim Guldimann (sp, ZH), Andreas
Glarner (svp, AG) oder Benoît Genecand (fdp, GE). Einzelne Regionalzeitungen
diskutierten in der Folge «ihre» kantonalen Vertreterinnen und Vertreter. Solche
Ratings seien nicht entscheidend, aber es fühle sich immer gut an, wenn man vorne sei,
beurteilte Christian Levrat die Auswertung.  

Wichtigste Erkenntnis der von der NZZ präsentierten Links-Rechts-Positionierung, die
seit 1999 jährlich auf der Basis von in den Räten durchgeführten Abstimmungen von der
Forschungsstelle Sotomo durchgeführt wird – auch in der NZZ wurde die Methode zur
Messung von Links und Rechts lediglich sehr kryptisch mit den Begriffen «D-Nominate»
und «Alpha-Nominate» angedeutet und dem Hinweis versehen, dass diese Methode für
den amerikanischen Kongress entwickelt worden seien und die ideologische Position
der Abgeordneten messe –, war die zunehmende Fraktionsdisziplin. Der Druck, auf
Fraktionslinie zu stimmen, habe dazu geführt, dass es kaum noch Überlappungen in der
ideologischen Positionierung zwischen den einzelnen Parteien gebe. Vor allem die CVP
– sie variiert auf der Gesamtskala von -10 (links) bis +10 (rechts) zwischen 0.2 (Gerhard
Pfister) und -1.7 (Barbara Schmid-Federer, ZH) – sei wesentlich geschlossener als
früher, als sie noch Fraktionsmitglieder gehabt habe, die sich am rechten Rand bei der
Position von (linken) FDP- und SVP-Mitgliedern befunden und am linken Rand die
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«rechten Ausläufer der SP» berührt hätten. Die FDP-Mitglieder, die Positionen
zwischen 0.3 (Christa Markwalder, BE) und 2.4 (Bruno Pezzatti, ZG) einnahmen, sowie
die SVP-Mitglieder (Jean-Pierre Grin, VD: 6.1 bis Erich Hess, BE: 10.0) lagen ziemlich
weit auseinander. Der Median des gesamten Nationalrats verlief genau zwischen der
CVP und der FDP. Auf der Ratslinken gab es mehr ideologische Gemeinsamkeiten: Zwar
war die SP insgesamt etwas linker als die Grünen – die Werte variierten bei den
Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten zwischen -8.2 (Chantal Galladé, ZH) und
-9.9 (Silvia Schenker, BS) und bei den Grünen zwischen -9.4 (Lisa Mazzone, GE) und -7.8
(Bastien Girod, ZH) –, aber die Durchmischung war wesentlich stärker als im Block der
Bürgerlichen. Die grösste Geschlossenheit wies die GLP auf, bei der sich Kathrin
Bertschy (BE) und Tiana Angelina Moser (ZH) mit einem Wert von -3.0 ideologisch nur
marginal von Martin Bäumle (ZH, -2.7) entfernt positionierten. Die BDP wies mehr
Varianz auf: Sowohl Rosmarie Quadranti (ZH, -1.6) als auch Hans Grunder (BE, -0.2)
fanden sich ideologisch leicht links der Mitte. Interessant war, dass sich die
Kleinstparteien am Rand ihrer Fraktionen ansiedelten. Sowohl die Lega und das MCG
bei der SVP-Fraktion, als auch die EVP bei der CVP-Fraktion wiesen im Rating
ideologische Differenzen zu ihrer Fraktion auf. 
Im Ständerat waren zwar die verschiedenen Parteien ebenfalls voneinander getrennt, es
kam aber zwischen CVP und FDP zu Überlappungen und die Gesamtvarianz der
Positionen in der kleinen Kammer war geringer. Sie reichte von Liliane Maury Pasquier
(sp, GE; -8.3) bis Peter Föhn (svp, SZ; 9.8), wobei sich Letzterer am rechten Rand
ziemlich alleine auf weiter Flur befand, gefolgt von Werner Hösli (svp, GL; 7.6). Bei der
FDP gesellten sich Fabio Abate (TI, -0.2) und vor allem Raphaël Comte (NE; -1.6) zum
Lager der CVP, das von -2.4 (Anne Seydoux-Christe, JU) bis 0 (Isidor Baumann, UR)
reichte. Am rechten Rand der FDP politisierte Philipp Müller (AG, 3.4) und lag damit
nahe bei Thomas Minder (SH, 4.8), der als Parteiloser der SVP-Fraktion angehört. Von
der SP sassen mit Pascale Bruderer (AG, -5.2) , Claude Janiak (BL, -5.5), Hans Stöckli
(BE, -5.6) und Daniel Jositsch (ZH, -5.6) vier im Vergleich zum Nationalrat ziemlich
gemässigte Genossinnen und Genossen in der kleinen Kammer. 5

Landesverteidigung

Ausrüstung und Beschaffung

Le Conseil des Etats a modifié le projet 1 sur recommandation de sa commission afin
de compenser les 122 millions que coûtent les véhicules protégés de transports de
personnes (projet 2) en les soustrayant aux achats de la nouvelle génération de
véhicules (projet 1). Cette compensation vise à maintenir l’équilibre financier des
dépenses annuelles. Il a par contre soutenu les crédits concernant les autres achats.
L’enveloppe ainsi adoptée s’est maintenue à 529 millions de francs comme le demande
le projet initial du gouvernement. Au demeurant, certains sénateurs se sont étonnés de
constater que 90% des achats concernent l’acquisition de poids lourds, de voitures de
livraison, de voitures de tourisme et d’élévateurs. Par ailleurs, la chambre haute a
adopté le projet 2 sans modification. Au Conseil national, les deux projets ont fait
l’objet de propositions de non entrée en matière qui ont toutefois été largement
rejetées. Le groupe écologiste, en bloc, et une partie du groupe socialiste les ont
soutenues. Le projet 2 a été adopté par 133 contre 35. Lors de la discussion par article
sur le projet 1, la CPS-CN a recommandé à une courte majorité de supprimer les crédits
de 24 millions pour les hélicoptères estimant que le DDPS doit respecter le budget qui
avait été alloué lors du programme de 2005. Ensuite, au vu des besoins concernant la
nouvelle génération de véhicules, elle a proposé de supprimer le crédit de 34 millions
pour les voitures de tourisme du projet 1, estimant que ces dernières ne pourraient pas
être fournies durant l’année sous revue, et de ne pas compenser les 122 millions liés au
projet 2. Une minorité Allemann (ps, BE) a proposé de réduire globalement l’enveloppe
financière de 180 millions en supprimant les crédits pour les hélicoptères, en
compensant l’achat des 70 véhicules supplémentaires et en réduisant de 34 millions le
budget pour la nouvelle génération de véhicules. Une minorité Glanzmann (pdc, LU) a
recommandé d’adopter le projet 1 sans modification afin de garantir la sécurité du pays
et parce que le député estime qu’une nouvelle flotte de véhicule respecterait mieux les
standards environnementaux. La chambre a suivi sa commission sur les trois aspects
controversés. Elle a supprimé le crédit pour les hélicoptères par 97 voix contre 73, a
renoncé à l’acquisition de véhicules de tourisme par 95 voix contre 76 et a décidé de ne
pas compenser le crédit additionnel induit par le message complémentaire par 116 voix
contre 58. La majorité du PDC et du PLR ont soutenu la minorité Glanzmann sans
succès tandis que la gauche a soutenu la minorité Allemann à l’unanimité. Au vote sur
l’ensemble, le projet 1 a été accepté par 117 voix contre 33, issues exclusivement de la
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gauche. Les écologistes ont rejeté unanimement le programme, accompagnés en cela
par une moitié du groupe socialiste. L’autre moitié s’est abstenue. 6

Gut ein Jahr nach dem Nein zur Kampfjetbeschaffung an der Urne, legte die SiK-NR
eine Kommissionsmotion vor. Für die langfristige Sicherung des Luftraumes soll der
Bundesrat dem Parlament einen Masterplan Luftraumsicherung vorlegen. Dieser soll
überdies auch die Bereiche Luftverteidigung sowie die Luftwaffe im Allgemeinen
abdecken. Die Motion griff eine Reihe von Fragen auf, die schon geraume Zeit hängig
waren. Die Ablehnung der Beschaffung von 22 Gripen-Jets stellte die Luftwaffe vor
einige Herausforderungen. So sei zu klären, welches die Kostenfolgen der
Ausserdienststellung der Tiger F5 Jets sein werden, wie die Sicherheit in der Luft in den
kommenden Jahren gewährleistet werden soll, wie die gegenwärtig noch im Einsatz
stehenden F/A-18 weiterhin instand gehalten werden können und wann eine neue
Evaluationsrunde für den Kauf neuer Kampfflugzeuge in Angriff genommen werden soll.
Der Masterplan soll auch aufzeigen, wie eine künftige Flugzeugbeschaffung zu
finanzieren wäre, sowie Auskunft darüber geben, wie die Umsetzung des beschlossenen
24-Stunden-Betriebes vonstatten gehen soll. Bestehende Dokumente deckten zwar
bereits einen Teil der Forderungen ab, jedoch sei von "Unsicherheiten für die nächsten
20 bis 25 Jahre" die Rede. Mit dem geforderten Masterplan möchte die SiK grössere
Planungssicherheit erzielen. 
Der Bundesrat teilte im Grundsatz das Anliegen einer Sicherung und Verteidigung des
Luftraumes, verwies jedoch zugleich an das bereits bestehende Konzept und weitere
sich in Arbeit befindliche Papiere, wie beispielsweise auch den neuen Bericht über die
Sicherheitspolitik in der Schweiz (der zum Zeitpunkt der Behandlung der Motion
allerdings noch ausstehend war) oder die Weiterentwicklung der Armee WEA. Insofern
befürchtete der Bundesrat einen grossen Aufwand und Doppelspurigkeiten, wenn
weitere, in seinen Augen nicht nötige, Berichte und Konzepte vom Parlament in Auftrag
gegeben würden.
In der Plenardebatte zeigte Kommissionssprecherin Glanzmann (cvp, LU) die
Beweggründe der Kommission auf und betonte, dass es auch darum ginge, den
Bundesrat unterstützen zu können, wenn es dereinst um Budgetdebatten für neue
Kampfflugzeuge gehe. Mit ihren Ausführungen gelang es, eine Mehrheit von 110 Stimmen
für die Motion zu gewinnen, 64 Nationalrätinnen und -räte (Grüne, Sozialdemokraten
und glp-Angehörige) sprachen sich dagegen aus, 2 blieben unentschieden. Bundesrat
Maurers Entgegnungen konnten die Annahme der Motion und die daraus resultierenden
Arbeiten nicht abwenden. Er musste auf die Beratungen im Ständerat hoffen. 7

MOTION
DATUM: 22.09.2015
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Infrastruktur und Lebensraum

Verkehr und Kommunikation

Luftfahrt

Par 85 voix contre 65, le Conseil national a rejeté une initiative parlementaire des Verts
qui exigeaient l’interdiction générale des vols de nuit sur les aéroports suisses entre 22
heures et six heures. Aux dangers de la santé des riverains des aéroports, les opposants
ont fait valoir les coûts de réaménagement du territoire et des mesures antibruit, ainsi
que une perte d’attractivité de Kloten et Cointrin. A cette occasion, Leutenegger-
Oberholzer (ps, BL) a retiré son initiative qui demandait au Conseil fédéral de fixer des
valeurs limites d’exposition au bruit (00.433). Elle a motivé son geste par le fait que le
Tribunal fédéral et les recommandations d’une commission d’experts lui avaient donné
raison. Tenant compte des jugements et des conclusions de ces derniers, le Conseil
fédéral a fixé à 60 décibels les seuils de tolérance au bruit autour des aéroports. Au-
lieu des CHF 220 millions envisagés en avril 2000, la facture pour les indemnisations et
les aménagements nécessaires est estimée à CHF 2,3 milliards. Elle se répartira à raison
de 75% pour Zurich et 25% pour Cointrin. L’essentiel des charges, soit environ CHF 2
milliards, servira à indemniser les propriétaires dont les biens immobiliers subissent
une perte de valeur. Le reste, à savoir le coût de la pose de protections sonores, est
estimé à CHF 302 millions (221 autour de Kloten, 81 dans le voisinage de Cointrin). Les
constructions seront restreintes sur les terrains où le bruit dépasse les valeurs seuils
(entre 55 et 60 décibels par jour, selon le type d’occupation des zones). Le
développement du logement y sera en principe prohibé. Les mesures décrétées ne
toucheront que très modérément les autres places d’atterrissage (Bern-Belp et
Lugano), car les secteurs où les valeurs limites sont dépassées ne sont que très

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 31.05.2001
PHILIPPE BERCLAZ
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faiblement peuplés. En ce qui concerne Bâle-Mulhouse, aucun dépassement n’a été
constaté sur sol suisse. 8

1) NZZ, 15.1.16; NZZ, TG, 29.3.16; AZ, 1.4.16; NZZ, SGT, 28.5.16; LZ, 10.6.16; Blick, 13.6.16; CdT, LMD, LT, LZ, NZZ, TA, TG, 14.6.16;
BaZ, 15.6.16; So-Bli, 19.6.16; LT, Lib, NZZ, 28.6.16; TG, 21.7.16; TA, 22.7.16; NZZ, 26.7.16; SoZ, 7.8.16; BaZ, NZZ, 11.8.16; NZZ,
13.8.16; Blick, 16.8.16; NZZ, SGT, TG, 17.8.16; BLZ, BaZ, CdT, NZZ, 20.8.16; TA, 23.8.16; NZZ, 25.8.16; TA, TG, 26.8.16; SGT, TA,
27.8.16; BZ, SGT, 30.8.16; BLZ, Blick, NZZ, TG, 31.8.16; AVF, AZ, SN, 1.9.16; Blick, SZ, 2.9.16; Blick, SGT, TA, 3.9.16; SO, 4.9.16;
Exp, TG, 6.9.16; CdT, TA, 7.9.16; SGT, 8.9.16; Blick, 10.9.16; SO, So-Bli, SoZ, 11.9.16; BZ, CdT, TA, TG, 12.9.16; BZ, 13.9.16; BLZ, TA,
14.9.16; AZ, NZZ, SGT, TG, 15.9.16; NZZ, SGT, TA, 16.9.16; TG, 17.9.16; Lib, NZZ, 19.9.16; CdT, TG, 20.9.16; SGT, 21.9.16; NZZ, TG,
WW, 22.9.16; SO, 25.9.16
2) AB NR, 2019, S. 1773 ff.; AB NR, 2019, S. 1804 ff.; Medienmitteilung SPK-NR vom 16.8.19; NZZ, 17.8., 6.9.19; BaZ, TA, 14.9.19;
NZZ, 20.9.19; AZ, 24.9.19; AZ, NZZ, TA, 25.9.19; AZ, TA, WoZ, 26.9.19
3) LT, NZZ, 8.9.15; BaZ, NZZ, 9.9.15; WW, 10.9.15; So-Bli, 13.9.15; NZZ, 16.9.15; BaZ, 18.9.15; Blick, 19.9.15; BaZ, 21.9.15; SoZ,
4.10.15
4) SO, 10.7.16; SoZ, 11.9.16; LT, NZZ, 30.11.16; CdT, SGT, 1.12.16; TG, 2.12.16; Blick, 5.12.16; So-Bli, 11.12.16; WW, 15.12.16; SoZ,
25.12.16; LMD, SGR, 28.1.17
5) SoZ, 16.7.17; LMD, NF, 17.7.17; NF, 18.7.17; TA, 19.7.17; LT, NZZ, 7.12.17; LT, NZZ, 8.12.17
6) BO CE, 2010, p. 950 ss.; BO CN, 2010, p. 1785 ss.
7) AB SR, 2015, S. 1730; Konzept zur langfristigen Sicherung des Luftraumes
8) BO CN, 2001 p. 206 ss.; presse du 16.3 et du 31.5.01.
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